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rend es in der Slowakei praktisch unbeachtet blieb. Im Gegensatz zum Ver-
botsprinzip, das den tschechischen sowie den weit weniger effektiven estni-
schen und bulgarischen Regelungen zugrundeliegt, hat der ungarische Gesetz-
geber im Sommer 1994 ein Überprüfungsverfahren nach dem Transparenz-
prinzip eingeführt. Hiernach hat die Feststellung einer politischen Belastung
im Umkreis des früheren Staatssicherheitsdienstes die Folge, daß der betroffe-
ne Amtsinhaber sich entscheiden muß, ob er das Amt freiwillig und unauffällig
räumt oder die Offenlegung seiner Vergangenheit und damit die Reaktion der
Öffentlichkeit in Kauf nimmt. In Rußland und der Ukraine ist die Lustration
kein Thema.

In Tschechien, Rumänien und Polen sind Gesetze geschaffen worden, die den
Zugang zu noch vorhandenen Akten der Geheimdienste regeln sollen und den
Willen zur Ermöglichung einer Aufarbeitung der Vergangenheit ausdrücken.

3.3.2.4 Völlig aus diesem Rahmen fällt in diesem Zusammenhang Albanien,
wo die früheren kommunistischen Machthaber aus machtpolitischem Kalkül
strafrechtlich verfolgt und aus den öffentlichen Ämtern entfernt wurden. Al-
lerdings bestehen erhebliche Zweifel, ob insoweit überhaupt von einer „rechts-
staatlichen“ Aufarbeitung der Vergangenheit gesprochen werden kann. In Al-
banien kam es zwar 1992 zur Entmachtung der Kommunisten, die Methoden
politischer Repression existierten aber auch unter der bis 1997 regierenden
demokratischen Partei unverändert weiter.

3.3.3 Situation der Opfer in Mittel- und Osteuropa

Im Gegensatz zu der Zurückhaltung gegenüber den Tätern ist die Bereitschaft,
den Opfern der kommunistischen Gewaltherrschaft (materiale) Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen, in den Staaten Mittel- und Osteuropas wesentlich grö-
ßer.

Die Opfer rechtsstaatswidriger Verurteilungen sind überall strafrechtlich reha-
bilitiert worden, mag man sich für eine gesetzliche Pauschalrehabilitierung
(Bulgarien, Albanien, Estland, Ungarn 1945/63) oder für die individuelle Re-
habilitierung im Einzelverfahren (Tschechische und Slowakische Republik,
Ungarn 1963/89, Polen, Rußland, Ukraine) entschieden haben. Auch eine ver-
waltungsrechtliche Rehabilitierung der Opfer politischer Verfolgungsmaß-
nahmen ist überall erfolgt. Die Rehabilitierung löst überall Entschädigungs-
und Ausgleichsansprüche aus, deren Umfang zwar unterschiedlich, aber durch
die knappen Staatsfinanzen generell stark begrenzt ist. Eine russische Beson-
derheit stellt die kollektive Rehabilitierung der unter Stalin verfolgten Völker
dar, der aber praktisch nur eine moralische Bedeutung zukommt.


